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Mischgebiete  - überbaubare Grundstücksflächen -

Ausnahmen siehe § 23 (5) BauNVO

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

Baugrenze

Maß der baulichen Nutzung

Geschossflächenzahl

Grundflächenzahl

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

offene Bauweise

Mischgebiete  - nicht überbaubare Grundstücksflächen -

Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Straßenverkehrsflächen

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg,
Straßenbegleitgrün, Parkplatz

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen - passiver Lärmschutz  PLS

des Bebauungsplanes

angrenzender Bebauungspläne

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger der 
Flurstücke 101, 102 und 104 zu belastende Flächen 

(siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 1)

kurzfristiger Stellplatz für Müllbehälter

Flächen für Versorgungsanlagen, für die 
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen
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Die dieser Planunterlage zu Grunde liegenden Angaben des amtlichen Vermessungswesens sind nach § 5 des Nieder-
sächsischen Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen vom 12.12.2002, Nds. GVBl. 2003, S. 5, geschützt. Die 
Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Weitergabe ist nicht zulässig. 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und dem Ergebnis des örtlichen Feldvergleiches. Sie 
weist die städtebaulich bedeutsamen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 24.08.2016) 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit 
der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 

Angefertigt durch VERMESSUNGSBÜRO ALVES  
 Dipl.- Ing. Klaus Alves   D ipl.- Ing. Jens Alves 
 Öffent l ich bestel lte Vermessungsingenieure  
 

 
Quakenbrück, den  01.09.2016  
 
 
 .................................................. 
 Öffentl. best. Verm.-Ing. 
 

 

 
Amtssiegel 

N A C H R I C H T L I C H E     Ü B E R N A H M E N 
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 

können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 
oder Denkmale der Erdgeschichte (hier: Überreste oder Spuren - z.B. Versteinerungen-, die 
Aufschluss über die Entwicklung tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdpe-
rioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt werden, sind diese gemäß § 14 
Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Denk-
malbehörde der Stadt und des Landkreises Osnabrück (Stadt- und Kreisarchäologie, Lotter 
Str. 2, 49078 Osnabrück, Tel. (0541) 323-2277 oder 4433) unverzüglich gemeldet werden.  
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und 
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 

2. Der Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG ist auf der Umsetzungsebene (der Realisierung der 
Bauvorhaben) sicherzustellen. Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob weitere Vermeidungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden oder ob artenschutzrechtliche Ausnahmen ge-
mäß § 45 BNatSchG beantragt werden müssen. 

 
 
H I N W E I S E 
1. DIN-Vorschriften, VDI-Richtlinien, etc., auf die Festsetzungen des Bebauungsplans Bezug 

nehmen, werden bei der Gemeinde Voltlage, Overbergstraße 4, 49599 Voltlage, zur Einsicht 
bereitgehalten. 

 

2. Von der Hauptstraße (L 71) gehen Emissionen aus. Für die neu geplanten Nutzungen kön-
nen gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hin-
sichtlich Immissionsschutz geltend gemacht werden. 

 

3. Bei Tiefbauarbeiten ist auf vorhandene Versorgungsleitungen Rücksicht zu nehmen, damit 
Schäden und Unfälle vermieden werden. Im Bedarfsfall sind die jeweiligen Versorgungsträ-
ger um Anzeige der erdverlegten Versorgungseinrichtungen in der Örtlichkeit zu bitten.  

 

4. An das Gebiet grenzen zum Teil landwirtschaftliche Nutzflächen an, aus denen es zeitweise 
auch im Zuge der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Flächen zu Geruchs-, Staub- und 
Geräuschimmissionen kommen kann. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen. 

 

5. Zur Gewährleistung eines ausreichenden Brandschutzes sind die Bestimmungen des 
Arbeitsblattes W 405 der Techn. Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasser-
faches e. V. (DVGW) einzuhalten. 

 

6. Bei Baum- und Strauchpflanzungen im öffentlichen Bereich ist das DVGW-Regelwerk 
GW 125 (identisch mit DWA-M 162, FGSV-Nr. 939) „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitun-
gen und Kanäle“, (Ausgabe 02/2013) einzuhalten. 

 
 
R E C H T S G R U N D L A G E N – alle in der derzeit gültigen Fassung 
Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017  
(BGBl. I, S. 3634). 
 

Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I, S. 3786). 
 

Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90 - vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057). 
 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG - vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
2010, S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. 2017, 
S. 48). 
 

Niedersächsische Bauordnung - NBauO - vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. 2012, S. 46), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.09.2017 (Nds. GVBl. 2017, S. 338). 
 

 
BEBAUUNGSPLAN  NR.  19 
„ ÖSTLICH  UND  WESTLICH  KÜSTERSTRASSE “ 
( BESCHLEUNIGTES  VERFAHREN  GEM.  § 13 A  BAUGB ) 
- MIT  BAUGESTALTERISCHEN  FESTSETZUNGEN -  

G E M E I N D E     V O L T L A G E 
 
SAMTGEMEINDE  NEUENKIRCHEN  /  LANDKREIS  OSNABRÜCK 

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am  
......................  die Aufstellung des Bebauungsplanes im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB be-
schlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13 a Abs. 3 BauGB am  
........................  ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Voltlage, den  ......................... 
 
 
 
................................................ 
Bürgermeister 

Der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) des Bebau-
ungsplanes ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am  
......................  im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück 
bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit 
am  ........................  rechtsverbindlich geworden. 
 
Voltlage, den  ......................... 
 
 
 
 
................................................ 
Bürgermeister 

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 
....................  dem Entwurf des Bebauungsplanes und der 
Entwurfsbegründung zugestimmt und die öffentliche Aus-
legung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 
2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen 
Auslegung wurden am  ....................  ortsüblich bekannt 
gemacht.  
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Entwurfsbe-
gründung haben vom  ....................  bis einschl.  
....................  gem. §13 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 
2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
Voltlage, den  .........................  

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften (Beachtlichkeit gemäß §§ 214 und 215 
BauGB) beim Zustandekommen des Bebauungsplanes 
nicht geltend gemacht worden. 
 
 
Voltlage, den  ......................... 
 
 
 
................................................ 
Bürgermeister 

 
 
................................................ 
Bürgermeister 

 

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am  
...........................  dem geänderten Entwurf des Bebau-
ungsplanes und der Entwurfsbegründung zugestimmt und 
die erneute Auslegung gem. § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 
2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 2. öffentlichen 
Auslegung wurden am  ...........................  ortsüblich be-
kannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes und 
die Entwurfsbegründung haben vom  ..............................  
bis einschl.  ....................  gem. § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Anregungen und 
Bedenken können nur zu den geänderten bzw. ergänzten 
Teilen vorgebracht werden. 
 
Voltlage, den  ......................... 
 
 
 
................................................ 
Bürgermeister 

 

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan - mit Bau-
gestalterischen Festsetzungen - im beschleunigten Ver-
fahren (§ 13 a BauGB) nach Prüfung der Bedenken und 
Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am  
.........................  als Satzung (§ 10  BauGB) sowie die 
Begründung beschlossen. 
 
Voltlage, den  ......................... 
 
 
 
................................................ 
Bürgermeister 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet 
vom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnabrück, den 23.09.2016 / 25.10.2016 / 20.12.2017 
  

 

P R Ä A M B E L 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bau-
ordnung (NBauO) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Gemeinde diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den nachstehenden textli-
chen Festsetzungen sowie den nachstehenden örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung, in der Sitzung am  
....................  als Satzung beschlossen: 
 
 
P L A N U N G S R E C H T L I C H E     F E S T S E T Z U N G E N  
1. In den Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen (passiver Lärmschutz 

PLS ) müssen als Vorkehrungen gegen den Verkehrslärm von der Hauptstraße (L 71) in den nicht nur zum 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen die Anforderungen an das resultieren-
de Schall-Dämmmaß (erf. R'W,res) gemäß DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - wie folgt erfüllt werden:  
 

PLS III ( = Lärmpegelbereich III, maßgeblicher Außenlärm 61-65 dB(A))  
Aufenthaltsräume von Wohnungen:   erf.R’w,res =  35 dB  
Büroräume oder ähnliches:   erf.R’w,res =  30 dB  
 

Bei Räumen, die der L 71 zugewandt sind und die überwiegend zum Schlafen genutzt werden, sind Fenster 
mit schalldämmenden Lüftungen vorzusehen. Die schalldämmende Lüftung ist nicht erforderlich, wenn zu-
sätzliche Fenster in den Bereichen vorgesehen sind, die keine Überschreitung der Orientierungswerte ge-
mäß DIN 18005 –Schallschutz im Städtebau- aufweisen. 

 

2. Im Mischgebiet (MI) sind, auch ausnahmsweise, unzulässig (§ 1 Abs. 5, 6 u. 9 BauNVO): Vergnügungsstät-
ten, Wohnungsprostitution, Sexshops und solche Betriebe, deren beabsichtigte Nutzung auf die Ausübung 
sexueller Handlungen innerhalb der Betriebsflächen ausgerichtet ist oder bei denen die Ausübung sexueller 
Handlungen ein betriebliches Wesensmerkmal darstellt (z.B. Bordelle, bordellartige Betriebe, sogenannte 
Swinger-Clubs) oder gewerbliche Zimmervermietungen zum Zweck der Vornahme sexueller Handlungen. 

 

3. Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens darf, gemessen von Oberkante Mitte der fertigen, das Bau-
grundstück erschließenden Straße bis Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte des Gebäudes 
an der Straßenseite 0,60 m nicht überschreiten. 

 

4. Die Firsthöhe wird für Gebäude mit Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdach auf max. 10,0 m, bei Gebäuden 
mit Pultdach (höhere Pultdachseite) auf max. 9,0 m über Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden festge-
setzt.  

 

5. Die Grundflächenzahl darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie den baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um bis zu 30 % überschritten werden, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden: 
Stellplätze und Zufahrten sind ganzheitlich wasserdurchlässig zu befestigen, z. B. mit breitfugig verlegtem 
Pflaster oder Rasengittersteinen (mit mindestens 25 % Fugenanteil) oder Schotterrasen.  

 

6. Je angefangene 500 m² Baugrundstück ist auf dem Baugrundstück mindestens ein hochstämmiger Laub-
baum zu pflanzen (Stammumfang in 1,0 m Höhe mind. 14 cm). Vorhandene Laubbäume können angerech-
net werden. 

 

7. Je 300 m² öffentlicher Verkehrsfläche ist innerhalb der Verkehrsfläche mindestens ein hochstämmiger 
Laubbaum zu pflanzen (Stammumfang in 1,0 m Höhe mind. 14 cm). Vorhandene Laubbäume können ange-
rechnet werden. 

 

8. Bei allen festgesetzten Gehölzpflanzungen sind nur landschaftsgerechte, heimische Gehölze gemäß der 
Liste in der Begründung zulässig.  

 

9. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten 
darf die Beseitigung von Gehölzbeständen und etwaigen Feuchtbiotopen ausschließlich in der Zeit vom 
01.10. bis zum 28.02. erfolgen. Ganzjährig zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseiti-
gung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.  
Zur Vermeidung einer direkten Tötung von Vögeln darf zudem die restliche Freimachung des Baufelds aus-
schließlich außerhalb der Brutzeit (01. März bis 31. Juli), also in der Zeit vom 01. August bis 28. Februar 
vorgenommen werden.  
Nach der Baufeldräumung angelegte kurzrasige Scherrasen dürfen jedoch auch in der Zeit vom 01. März 
bis 31. Juli abgeschoben werden, da hierauf weder Fortpflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter 
Tierarten noch Vorkommen von Jungvögeln zu erwarten sind.  
Hierdurch können der direkte Verlust bei Vögeln (Tötung oder Verletzung von nicht flugfähigen Jungvögeln, 
Zerstörung von Gelegen etc.) sowie erhebliche Beeinträchtigungen der Lebensstätten von Vögeln und Fle-
dermäusen weitgehend vermieden werden.  

 

G E S T A L T E R I S C H E    F E S T S E T Z U N G E N 
1. Die Dachausbildung muss als Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-, Zelt- oder Pultdach erfolgen. Die Dachneigung 

muss bei Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- und Zeltdächern mindestens 25 Grad, bei Pultdächern mindestens 
15 Grad betragen. Die festgesetzte Gradzahl der Dachneigung gilt bei Walmdächern nur für die längere 
Traufenseite. Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO und Nebengebäude gem. § 14 BauNVO können 
auch mit Flachdach errichtet werden. 

 

2. Einfriedungen sind im Vorgartenbereich - Bereich zwischen Straßenverkehrsfläche und vorderer Bauflucht -
nur bis maximal 0,80 m über Straßenoberkante zulässig. 

 

Voltlage, den ....................... 
 
 
 
................................................. 
Bürgermeister 


